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VERKEHRSANBINDUNG Straßenbahn 61 und 65, Innenministerium

Bus 550 und SB60, Innenministerium

BETREFF IFG-Antrag - Ausgesprochene Bußgelder seit Beginn der DSGVO [#191896]
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1.)

eine Auflistung der seit 25. Mai 2018 bis zum 31. Dezember2019auf Grundlage der DSGVO 
ausgesprochenen Beanstandungen, Verwarnungen undGeldbußenmit stichpunktartiger 
ErläuterungkönnenSie dem 28. Tätigkeitsbericht zum Datenschutz – Tätigkeitsbericht 
2019 des BfDI auf Seite 89, Anlage 2 entnehmen. 

siehe:

https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/28TB_
19.pdf

Zu den in zwei Fällen verhängten Bußgeldern verweise ich auf die Pressemitteilung vom 9. 
Dezember 2019mit weiteren Details zu den Verfahren, 

siehe:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Pressemitteilungen/2019/30_BfDIverh%C3%A4ngt
Geldbu%C3%9Fe1u1.html
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Bitte geben Sie das vorstehende Geschäftszeichen

bei allen Antwortschreiben unbedingt an.
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Seite 2 von 2 Dasin dem Tätigkeitsberichtals noch nicht rechtskräftig bezeichnete Verfahren dauert 
noch an.

2.)

Um die entsprechenden Verfahren für den Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis zum Datum 
Ihrer Antragsstellung am 1. Juli 2020zu ermitteln, ist es erforderlich, eine Anfrage an alle 
Referate des BfDI zu stellen. Die Fachreferate führen dann ihrerseits die erforderlichen Re-
cherchen durch.

Diese Abfrage dürfte insgesamt mit einem solchen Zeitaufwand verbunden sein, dass die 
Informationszugangsverschaffung keine einfache Auskunft mehr darstellen dürfte. Es ist 
mit der Entstehung von Gebühren zu rechnen. Zur Höhe der zu erwartenden Gebühren 
kann mangels Abschätzbarkeit der umfangreichen Abfrage noch keine Aussage getroffen 
werden.

Ich bitte Sie um Mitteilung, ob Sie auch bei einer zu erwartenden Gebührenpflichtigkeit an 
Ihrem Antrag festhalten. 

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
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